
 
 

   
 
 
Statuten 
 
Name und Sitz des Vereins 
 
Artikel 1 
Unter dem Namen „Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft“ (AWG) hat sich mit Sitz in 
Zug ein Verein im Sinne von Artikel 60ff. ZGB gebildet. 
 
Artikel 2 
Die „Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft“ (AWG) ist eine Vereinigung im Sinne von 
Art. 14 der Statuten der CVP des Kantons Zug. 
 
Vereinszweck 
 
Artikel 3 
Die AWG des Kantons Zug verfolgt folgende Zwecke: 

- Sie vertritt das unternehmerische und gewerbliche Gedankengut auf der Basis einer 
freiheitlichen Marktwirtschaft mit sozialer Verantwortung und einem zeitgemässen Föde-
ralismus 

- Sie setzt sich für die Anliegen dieser Wirtschaftsgruppen in der politischen Meinungs- 
und Willensbildung der CVP des Kantons Zug ein.  

Zielerreichung 
 
Artikel 4 
Die AWG des Kantons Zug sucht ihr Ziel namentlich zu erreichen durch: 

- Öffentlichkeitsarbeit zu grundsätzlichen und aktuellen Fragen 
- Durchführung von Massnahmen zur Erreichung des Vereinszwecks 
- Zusammenarbeit mit eidgenössischen und kantonalen Parlamentarierinnen und Parla-

mentariern, mit Behörden und Politik in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen 
- Austausch mit anderen CVP Vereinigungen 
- Angemessene Vertretung in den Organen und Kommissionen der CVP 

Organisation 
 
Artikel 5 
Die Organe der AWG des Kantons Zug sind: 

- Mitgliederversammlung 
- Vorstand 
- Rechnungsrevisoren 

Mitgliederversammlung 
 
Artikel 6 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einberufen unter Bekanntgabe der Traktanden 
sowie von Zeit und Ort. 
Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich im ersten Halbjahr statt. Auf An-
trag des Vorstandes, auf Begehren der Rechnungsrevisoren oder eines Fünftels der Mitglieder 
sind weitere Mitgliederversammlungen durchzuführen. 
  



 
 

   
 
 
Artikel 7 
Die Mitgliederversammlung hat folgende Kompetenzen: 

- Wahl des Präsidenten, des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren 
- Festsetzung des Jahresbeitrages 
- Genehmigung des Voranschlages 
- Abnahme des jährlichen Geschäftsberichts und der Jahresrechnung sowie Entlastung 

des Vorstandes 
- Abänderung oder Ergänzung der Statuten 
- Auflösung der AWG des Kantons Zug oder deren Vereinigung mit anderen Organsisati-

onen 
- Beschlussfassung in allen Vereinsangelegenheiten, die nicht ausdrücklich dem Vor-

stand übertragen sind. 

Artikel 8 
Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 

- Präsident 
- Vizepräsident 
- Kassier 
- Sekretär 
- Weitere Mitglieder 

Artikel 9 
Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre, Wiederwahl ist zulässig. 
 
Artikel 10 
Der Vorstand hat folgende nicht übertragbare Aufgaben: 

- Er führt die Geschäfte der AWG des Katnons Zug und vertritt die AWG nach aussen. 
- Er gibt Stellungnahmen ab zu grundsätzliclhen und aktuellen Fragne 
- Er beruft die Mitgliederversammlungen ein 
- Er entscheidet über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern. Gegen den 

Ausschluss kann an die Mitgliederversammlung rekurriert werden, die definitiv entschei-
det. 

Rechnungsrevisoren 
 
Artikel 11 
Die Mitgliederversammlung wählt auf die Dauer von zwei Jahren zwei Rechnungsrevisoren. 
Diese prüfen Rechnung, Buchführung und Belege und erstatten der Mitgliederversammlung 
Bericht. 
 
Mitglieder 
 
Artikel 12 
Mitglieder der AWG des Kantons Zug können in der Wirtschaft tätige Personen sein, die den 
Vereinszweck unterstützen und mittragen, namentlich Inhaber und Kader von Gewerbe- Indust-
rie- und Dienstleistungsunternehmen sowie freiberuflich Tätige und Landwirte. 
Mitglieder der AWG des Kantons Zug können auch weitere Personen sein, die den Vereins-
zweck unterstützen, namentlich Parlamentarierinnen und Parlamentarier, Behördenmitglieder 
und Kaderangestellte der Verwaltung, leitende Beamte, Wissenschaftler und Journalisten. 
Die Mitglieder müssen der CVP angehören oder ihr von der Gesinnung her nahe stehen. 
 



 
 

   
 
Finanzierung und Haftung 
 
Artikel 13 
Die AWG des Kantons Zug finanziert sich durch den Jahresbeitrag und durch freiwillige Zuwen-
dungen. 
 
Artikel 14 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. 
 
Auflösung 
 
Artikel 15 
Die Mitgliederversammlung kann die Auflösung der AWG des Kantons Zug jederzeit mit einer 
Zweidrittels-Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschliessen. Die Liquidation findet durch den 
Vorstand statt, falls die Mitgliederversammlung nicht spezielle Liquidatoren damit beauftragt. 
Ein allfälliges Vereinsvermögen fällt an die CVP des Kantons Zug. 
 
Schlussbestimmung 
 
Artikel 16 
Diese Statuten wurden von der Gründungsversammlung vom 18.3.1983 in Zug und durch den 
Zentralvorstand der CVP des Kantons Zug genehmigt und treten danach sofort in Kraft. 
 
 
Zug, 18. März 1983 


